
ANTWORT 
auf die Motion der GRL-Fraktion, durch Grossrat Didier Cachat, betreffend 

Zigarettenautomaten auf öffentlichem Grund und Boden 
(14.03.2006) (M4.038 ehemals 2.037) 

 

Der Staatsrat ist sich der Problematik des Tabakmissbrauchs bewusst und teilt die Ansicht des 
Urhebers der Motion, wonach der Verkauf von Tabakwaren an Jugendlichen unter 16 verboten 
werden sollte.  

Zu diesem Zweck hat der Staatsrat in seinem Entwurf betreffend die Änderung des Gesetzes 
über die Handelspolizei eine Bestimmung eingeführt, die den Verkauf und die Übergabe von 
Tabakwaren an Jugendliche unter 16 Jahren verbietet. 

Ausserdem hat der Staatsrat im selben Gesetzesentwurf eine Bestimmung vorgesehen, die den 
Verkauf von Tabakwaren mittels nicht ständig überwachter Automaten verbietet. Durch letztere 
Bestimmung gibt der Staatsrat ebenfalls der Motion von Grossrat Robert Sarbach betreffend 
Jugendschutz auch beim Verkauf von Tabakwaren Folge. 
Der Staatsrat nimmt also die vorliegende Motion an. 

Sitten, den 16.August.2006 
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